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halten, und Maßnahmen am und im Gericht3gebäudo sowie 
von dar Persönlichkeit des Angeklagten bzw. Zaugon 
ausgehende Gofahrenfaktoren konsequent zu beachten 
und in die Realisierung der Sichernngsaufgaben einzu- 
bezichcn.

Der Grundsatz der lückenlosen Sicherung des Angeklag
ten bzw. Zeugen hat stets Torrang vor allen anderen 
Aufgaben und Maßnaheran bei Vorführungen* Dementspre
chend müssen alle eingesetzt©n Slcherungskrafte erst
rangig dazu beitragen, daß die Sicherheit der Vorfüh
rung stets gewährleistet ist*

Angriffe auf sie sind konsequent und wirksam unter 
Einsatz der erforderlichen Mittel and Methoden und 
Beachtung des Grundsatzes der Terhältnismäßigkeit er
folgreich abzuwehren.

Der weiteren Befähigung und Qualifizierung der einge
setzten Angehörigen kommt hierbei wachsende Bedeutung 
zu, wobei die Gewährleistung und Durchsetzung der 
Einheit von politisch klugem und tschekiatisch wirksa
men Handeln 1® Mittelpunkt der Entwicklung der Kader 
stehen muß*

5. Der schöpferischen und eigenverantwortlichen Mitar
beit der Angehörigen zur weiteren Erhöhung der Sicher
heit, Ordnung und Disziplin ia Verantwortungsbereioh, 
insbesondere bei der zielstrebigen Vervollkommnung 
der Sicherungstechnik und GTW, der Durchsetzung ökono
mischer Gesichtspunkte sowie Sicherheitsförderndar 
Paktoren ist verstärkte Aufmerksamkeit zu schenken.

Stets sollten die Hinweise und Vorschläge der Angehö
rigen konstruktiv auf ihre Eignung bzw. /Jurehsetzbar- 
keit für den bzw, іш Verantwortungsbereich geprüft


